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DXIII .

LEOPOLDUS IMP . CONFIRMAT FRIDERICO VI .

MARCH . BADA - DURL . VECTIGALIN VICOWEISWEIL

AD RHENUM .

Ex Archivo Badenſi .

V ir LEOPOLD von Gottes Gnaden , erwöhlter Römiſcher Kay -

ſer , zu allen Zeiten Mehrer des Reichs in Germanien , zu Hun -

garn, Böheimb , Dalmatien , Croatien vnd Sclavonien König , Ertz -

herzog 2zu Oeſterreich , Herzog zu Burgund , zu Brabant , au Steyr ,

zu Cärndten , zu Crain , zu Lützemburg , zu Würtemberg , Ober - vnd

Nider - Schleſien , Fürſt zu Schwaben , Marggraf des heiligen Römiſchen

Reichs , zu Burgau , zu Mähren , Ober - vnd Nider - Lauſsnitz , gefürſter

Graf zu Habſpurg , zu Tirol , zu Pfirdt , zu Kyburg vnd zu Görtz ,

Landgraf in Elſaſs , Herr auf der Windiſchen Mark , zu Portenau vnd

zu Salins &c . Bekennen offentlich mit dieſem Brief vnd thun kunt al -

lermänniglich , daſs Uns der Durchleuchtig Hochgebohrne Friderich ,

Marggraf zu Baden vnd Hochberg , Graf zu Sponheimb , vnſer lieber

Vetter vnd Fürſt unterthänigſt zu vernehmen gegeben , wasmaſſen we⸗

gen Sr . Ld . zu Weiſsweil auf dem Rhein von vnſs , vnſern löbl . Vorfah -

ren vnd dem heiligen Reich zu Lehen tragenden Zolls derſelben Voran -

herren daſelbſten von einer jeden Fartlein einen alten groſſen Turnos

vnd auch von andern Kaufmannſchaft , die daſelbſten den Rhein auf -

vnd abgehen , nach Marzahl auſzuheben vnd zu nemmen befugt , aller -
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maſſen Sr . Ld . ſowohl als dero Vorfordern in ruhiger Poſſeſſion vel quaſi

jetzaberührten Zolls jederzeit geweſen vnd noch ſeyen . Nachdem aber

die bemelte groſſe Turnos , wie anderer Orten im Reich , alſo auch ſel -

biger Reſier allerdings vnd ſogar in Abgang kommen , daſs man auch

den alten Halt derſelben faſt nicht mehr eigentlich wiſſen , noch dieſel -

ben mehr finden mögen , vnd obwohlen Sr . Ld . Anherr , weiland Marg -

graf Georg Friderich zu Baden vnd Hochberg , ſelbiger Orten , weilen

man endlich dieſen gewiſſen Bericht erhalten , daſs vier vnd achtzig

Stük auf die Collniſche Mark gemünzt worden vnd vierzehen ein halb

Loth feines Silbers gehalten hätten , alſo von einer Färtlein , welche ſo

viel alſs drey Centner ein Turnos , nemblich ſechs Kreutzer gegeben ,

ſolche aber in bonitate intrinſeca in Korn vnd Halt alſo beſchaffen ge -

weſen , daſs Sie jetzigem Müntzweſen nach ein weit mehrers gethan

vnd ein Turnos nicht weniger , alſs ein vor dieſem gemünzter Sechs -

bätzner fein gehalten habe , in anno Sechzehenhundert vnd Sibenzehne

befehlen laſſen , daſs man von einem Centner Gut anſtatt des dritten

Teils des Turnos oder einen halben Batzens ( den das Zollprivilegium

zugebe ) fürterhin wegen des geringen Halts der jetzigen Münzen Sechs

Straſsburger Pfenning fordern ſolte , worüber ſich auch niemandts be -

ſchwärt , noch vor eine den Reichs - Satzungen zuwiderlauffende Erhöch -

oder Neuerung geachtet , ſondern alles allein in den alten Stand der .

Münzen reducirt vnd gebracht , dabey auch die Reichsverfaſſungen in

Obacht genommen worden , ſo hetten doch nichts deſto weniger die

Stätte Straſsburg vnd Baſel neben andern ſich darwider geſezt vnd ſol -

ches für eine Erhöh - vnd Neuerung auſszudeuten , auch vnd ſonderlich
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in den vorigen langwührigen Kriegs - Zeiten nachgehends ſolchen Zoll

Abzurichten , zu verweigern ſich vnderſtanden , dahero vnſs beſagtes

Marggraf Friderichs zu Baden Ld . vntertha igſt angelangt vnd gebet -

ten , wir gerueheten deroſelben obangezogenes Zoll - Privilegium dahin

gnãdigſt zu erlãutern vnd au declariren , daſs nemblich nach dem alten

Schrott vnd Korn der alten vnd groſſen Tournos vnd zwar , wie

anno Sechzehundert vnd Sibenzehen von weiland beſagtem Marg

graf Georg Friderich zu Baden verordnet worden , die Färtlein vnd

Kaufmannſchätz hinführo auf dem Rhein verzollt werden möchten .

Wann wir nun gnädiglich angeſehen vnd betrachtet Sr . Ld . underthä -

nigſte billiche Bitte , auch die nutz - vnd hocherſprieſsliche Dienſt , ſo

Sie vns vnd dem heiligen Reich vnd gemeinem Chriſtlichen Weſen er -

zeigt vnd bewieſsen , dergleichen noch thun vnd hinfüro Zzu leiſten des

gehorſambſten Anerbietens ſind , auch wohl thun können , mögen vnd

ſollen ; So haben wir demnach mit wohlbedachtem Muth , gutem Rath

Ind rechtem Wiſſen , auch auf den vorhero abgeforderten vnd einge -

langten Bericht beſagtes Marggraf Friderichs 2u Baden Ld . obangezo -

genes Zoll - Privilegium allergnädigſt erläutert vnd dahin declarirt , daſs

nemblichen nach dem alten Schrott vnd Korn der alten groſen Tournos ,

vnd zwar , wie es deroſelben Anherr , Weyland obgemelter Marggraf

Georg Friderich zu Baden in anno 1617 . verordnet , daſs die

vnd Kaufmannſchätz von drey Centner auf dem Rheinzoll zu Weifsweil

hinfüro zu Berg vnd Thal von männigtich , ſo nicht eximirt , vnwai
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lich verzollt werden ſollen , doch vns , dem heiligen Reich vnd ſonſt

5 igliche : ſginer Chte 4 7 . 11 7
männiglich an ſeinen Rechten , vnvorgriffen vnd vnſchedlich . Vnd ge -

bieten darauf allen vnd jeden Churfürſten , Geiſtlichen vnd Weltlichen ,
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Prelaten , Grafen , Freyen , Herren , Rittern , Knechten , Landvögten ,

Haubtleuten , Vizthumben , Vögten , Pflegern , Verweſern , Ambtleu -

ten , Landrichtern , Schultheiſsen , Burgermeiſtern , Richtern , Räthen ,

Burgern , Gemeinden vnd ſonſt allen andern vnſern vnd des heiligen

Reichs Vnderthanen vnd Getrewen , was Würden , Standt oder Weſens

die ſeind , ernſt - vnd veſtiglich mit dieſem Brieff vnd wollen , daſs Sie

mehrbeſagtes Marggraf Friderichs zu Baden Ld . dero Nachkommen bey

obberührter vnſerer Kayſerlichen Erlàuterung vnd Declaration vber de -

ro Zollfreiheit au Weiſsweil ruhig verbleiben vnd derſelben gebrauchen

vnd genieſſen laſſen , hierwider nicht thun noch das jemands andern ⁊au

thnn geſtatten , in kein Weiſs noch Weg , alſs lieb einem jeden ſeye

vnſer vnd des Reichs ſchware Vngnad vnd Straff vnd darzu ein Pœn ,

nemblich zwantzig Mark löttigs Golds zu vermeyden , die ein jeder , ſo

oft er freventlich hierwider thate , vns halb in vnſer vnd des Reichs

Cammer vnd den andern halben Teil mehrbeſagtes Marggrafen zu Ba -

den Ld . oder ihren Nachkommen vnnachläſſig zu bezalen verfallen ſeyn

des Monats Jqunii , nach Chriſti vnſers lieben Herren vnd Seligmachers

gnadenreichen Geburt im Sechzehenhundert fünf vnd ſechzigiſten , Vn -

ſerer Reiche des Römiſchen im Sibenden , des Hungeriſchen im Zehen -

den vnd des Boheimbiſchen im neunten Jahren .
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